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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.03.1997

Norm

ASGG §54 Abs2

Rechtssatz

Betri3t der Antrag die Festlegung der Spielzeit von Arbeitnehmern der Wiener Volksoper für bereits vergangene

Spieljahre, kann der Feststellungsantrag sein angestrebtes Ziel nicht mehr verwirklichen, sodaß es dem Antragsteller

an einem Rechtschutzbedürfnis fehlt. Ein solcher Antrag ist daher abzuweisen.
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